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Baumaßnahme in Hilden, Bebauungsplan 260 S-Bahnhof Hilden-Süd ( , Fernmelde ) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erhalten Sie für die o. g. Baustelle(n) die gewünschten Bestandsplan-
auszüge. 
Bei Bauausführung ist darauf zu achten, dass unsere Versorgungsleitungen 
nicht beschädigt werden. Die Pläne verlieren nach 3 Wochen ihre Gültigkeit. 
 
 

Freistellungsvermerk: 
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthal-
tenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe un-
verbindlich sind und zum Zeitpunkt der Verlegung aufgenommen wurden. Mit 
Abweichungen muss daher gerechnet werden. 
Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Kabel und Leitungen nicht zwingend 
geradlinig sind und auf dem kürzesten Weg verlaufen. 
Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen auf eine Angabe zur Über-
deckung nicht vertraut werden.  
Die genaue Lage und der Verlauf der Kabel und Leitungen sowie deren Überde-
ckung sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Hand-
schachtung, Suchschlitze, Querschläge, Ortung oder ähnliches) festzustellen. 
Für den Fall abweichender Verlegungstiefen oder Leitungsverläufe kann ein 
Mitverschulden nicht begründet werden. 
Abweichender Verlauf der Kabel und Leitungen, auch in der Höhenlage, ver-
pflichtet den Nutzer zu erhöhter Sorgfalt. Gleiches gilt, wenn nicht dargestellte 
Kabel oder Leitungen vorgefunden werden. In diesen Fällen hat der Nutzer die 
Westnetz GmbH unverzüglich zu informieren.  
Die abgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftsertei-
lung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktu-
elle Pläne vor Ort vorliegen.  
Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene 
Kabel, Leitungen und Versorgungsanlagen im Zuständigkeitsbereich der West-
netz GmbH, so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen 
gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müs-
sen.  
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig.  
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 Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung 
 mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die 
 ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile 
 sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, 
 erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edl-netz.de 

Außer Betrieb befindliche Kabel und Leitungen sind nur teilweise in den Planun-
terlagen dargestellt; es ist deshalb damit zu rechnen, dass in der Örtlichkeit 
noch weitere außer Betrieb befindliche Kabel und Leitungen vorhanden sind.  
Durch die Baumaßnahmen dürfen die Sicherheit und die Zugänglichkeit der 
Kabel und Leitungen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Hausanschlüsse sind teilweise nicht eingetragen. 
 
In Gasleitungsnähe vor Beginn der Arbeiten bitte Tel.: 0671 89665 2454 
anrufen! 
 
Bei Beschädigung von Gasleitungen/Notfällen bitte 01802 113 377 anrufen! 
 
Bei Beschädigung von elektrischen Anlagen/Notfällen bitte 01802 112 244 
anrufen! 
 
Hinweis: Ein Überbauen unserer Leitungen ist nicht gestattet. 
 

Alle zu der Planauskunft gehörenden Dokumente sind auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
  
Bei Arbeiten im Bereich unserer Versorgungsanlagen verweisen wir auf die  
"Schutzanweisung Versorgungsanlagen für Baufachleute/Bauherren" und die „Anweisung 
zum Schutz von Gasversorgungsleitungen“. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Westnetz GmbH 
 
 
i.A. Claudia Gerrits 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 
Anlage: 
Schutzanweisung für Versorgungsanlagen 
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Dienstgebäude 
Am Kolben 1 
40822 Mettmann 
(Lieferadresse) 

Telefon (Zentrale) 
02104_99_0 

Fax (Zentrale) 
02104_99_4444 

Homepage 
www.kreis-mettmann.de 

E-Mail (Zentrale) 
kme@kreis-mettmann.de 

Besuchszeit 
8.30 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Straßenverkehrsamt 
7.30 bis 12.00 Uhr und 
Do. von 14.00 bis 17.30 Uhr 

Konten 
Kreissparkasse Düsseldorf  
Kto. 0001000504   BLZ 301 502 00 
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04 
SWIFT-BIC: WELADED1KSD 

Postbank Essen   
Kto. 852 23 438   BLZ 360 100 43 
IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38 
SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

. . .  

 

Auskunft erteilt 

Zimmer 

Tel. 02104_99_ 

Fax 02104_99_ 

E-Mail 

Postanschrift:  Kreisverwaltung Mettmann · Postfach · 40806 Mettmann 

 

      
Bürgermeisterin 
Fachbereich Planung 
40721 Hilden 
      
      
 
 
23.02.15  Herr Zellin 
61-1/Ze  3.218 
19.03.2015  2607 
  842607 
  koordinierung@kreis-mettmann.de  
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Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Bebauungsplan:   Nr. 260 
Beteiligung gem.:   § 4 Abs.1 BauGB 
Bereich:    S- Bahnhof Hilden Süd 
 
Zu der o. g. Planungsmaßnahme nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan.  
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan.  
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
Allgemeiner Bodenschutz 

Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Altlasten 

Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse, Hinweise oder Verdachtsmomente zu Alt-
lasten, schädlichen Bodenveränderungen sowie dadurch bedingten Beeinträchtigungen 
vor. Die Hinweise in der Begründung sollten aber folgendermaßen umformuliert werden: 
 
 

Ihr Schreiben 

Aktenzeichen 

Datum 

Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 

Wir sind das ne-

anderland 
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Unter Punkt 2 „Bisheriges Planungsrecht“ – Sonstiges: 
An das Plangebiet angrenzend befindet sich die eingetragene altlastenverdächtige Fläche 
6570/44 Hi (Flurstück 590) und direkt neben dem Geltungsbereich auf dem Flurstück 859 
ist die Fläche mit der Identifikationsnummer 6570/72 Hi dokumentiert, bei welcher der Alt-
lasten-Verdacht generell ausgeräumt werden konnte. 
 
Unter 6.2, zweiter Absatz: 
Gemäß dem Kataster des Kreises Mettmann über Altlasten, altlastenverdächtige Flächen, 
schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen und Deponien (Stand: 2014) befinden 
sich in dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 260 keine Einträge. 
 
 
Kreisgesundheitsamt: 
Es bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 260. 
 
 
Untere Landschaftsbehörde: 
Zu der vorgenannten Planung werden die nachfolgend näher dargestellten Hinweise ge-
macht. Bedenken oder Anregungen werden nicht vorgebracht.  
 
Landschaftsplan:  
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- 
Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
 
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung 
Der Bebauungsplan wird auf Grundlage des § 13 a BauGB aufgestellt. Für den Bebau-
ungsplan wird auf eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einen Umweltbericht 
gem. § 2 a Satz2 Nr. 2 BauGB verzichtet. Der mit der Planung verbundene Eingriff in Na-
tur, Boden und Landschaft gilt gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB als bereits erfolgt bzw. 
zulässig. 
 
Artenschutz: 
Der unteren Landschaftsbehörde ist das Vorhandensein von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten streng geschützter Tiere (und Pflanzen) im Planungsraum nicht bekannt. Für das 
Vorhaben soll aber im weiteren Verfahren noch eine ASP Stufe I erarbeitet werden.  
 
 
Planungsrecht: 
Es bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 260. 
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
 
Zellin 
 






